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Datenpool

Datenpool = Sammlung 
von Daten zur EKSt-Veranlagung, 

die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung von verschiedenen
Institutionen jährlich in elektronischer Form nach 

amtlich vorgeschriebenen Datensatz 
an die Finanzverwaltung zu übermitteln sind.
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Datenpool

Ø Zur Zeit beinhaltet der Datenpool folgende Datensätze:

ü Daten aus der elektr. LSt-Bescheinigung des AG
ü Rentenbezüge
ü Krankenversicherungsbeiträge
ü Meldungen zu Rürup- und Riester-Verträgen

Ø Geplant: Spendenbeiträge
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Vorausgefüllte Steuererklärung

Ø Bereits im Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 wurde vereinbart 
(Zeilen 171f.), noch in dieser Legislaturperiode allen Bürgern 
auf Wunsch eine vorausgefüllte Steuererklärung mit den bei 
der Finanzverwaltung vorhandenen Daten zur Verfügung zu 
stellen.

Ø Der Koalitionsausschuss hat als eine Maßnahme der Steuer-
vereinfachung im Dezember 2010 beschlossen, dass in einer 
vorausgefüllten StE die dem aktuellen Veranlagungsjahr 
zuzuordnenden Daten, soweit sie der Finanzverwaltung bereits 
vorliegen, automatisch in den richtigen Feldern der StE 
vorausgefüllt werden. 
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Vorausgefüllte Steuererklärung

Ø Macht der Steuerpflichtige von dem Serviceangebot Gebrauch, 
ruft er seine Erklärung im Internet über ELSTER-Online Portal 
ab und überprüft die ausgefüllten Angaben.

Ø Nach ggf. erforderlicher Ergänzung und Korrektur wird die 
vervollständigte Erklärung wieder an das Finanzamt 
übermittelt. 

Ø Damit soll die weitgehend papierlose Kommunikation mit der 
Finanzbehörde bis 2013 möglich sein (Tz. 32 der Beschlüsse).
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Vorausgefüllte Steuererklärung

Ø Der Bürger kann dieses neue Angebot freiwillig nutzen. Eine 
Verpflichtung ist nicht vorgesehen. 

Ø Insbesondere sind die übermittelten Daten kein Festsetzungs-
vorschlag, selbst wenn sie schon im richtigen Feld der 
elektronischen Steuererklärung eingesetzt sind. 

Ø Der Bürger muss die mitgeteilten Daten immer prüfen und ggf. 
ändern.
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Vorausgefüllte Steuererklärung

Begriff „vorausgefüllte“ Steuererklärung  
=  Etikettenschwindel

Die vorausgefüllte Steuererklärung stellt lediglich eine 
Ausfüllhilfe

dar.
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Rolle des StB in diesem Prozess

Ø Problem Nr. 1

Spielt er überhaupt noch eine Rolle?

Hat er evtl. Auftragsverluste zu befürchten?
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Rolle des StB in diesem Prozess 

Ø Problem Nr. 2

Steuerpflichtiger muss seine Daten aus dem ELSTER-Online 
Portal in seine Erklärung übernehmen, ausdrucken und seinem 
StB mit seinen Unterlagen vorlegen.



10

Rolle des StB in diesem Prozess

Ø Problem Nr. 3

StB muss die vorliegenden Daten vor Einreichung der EKSt-
Erklärung auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen können.
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Forderung auf Zugriff auf die Datenpools durch Berufsstand

Ø Deshalb die Forderung des Berufsstandes auf einen 
komfortablen Datenzugriff und

Ø der einstimmige Beschluss der Bundeskammerver-
sammlung vom 21.09.2010:
„Die Bundeskammerversammlung sieht die Installierung 

einer beim Berufsstand angesiedelten Vollmachtsdatenbank, 
die die standardisierten elektronischen Vollmachten verwaltet 
und den Zugang zu den externen Datenpools ermöglicht, für 
die zukünftige beratende Tätigkeit als zwingend notwendig 
an.“

Ø und die Zusage vom BFM Dr. Wolfgang Schäuble auf 
dem Steuerberaterkongress am 07.Mai 2012
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Lösungsansätze  (vorgestellt von der Bayerischen 
Finanzverwaltung am 02.05.2012)

Ø Lösung 1 – „eUnlock“
• Der bei ELSTER registrierte StB stellt online den Antrag 

zum Abruf der eBelegdaten eines bestimmten 
Mandanten.

• Daraufhin erhält der ebenfalls bei ELSTER registrierte 
Mandant elektronisch die Aufforderung, die Berech-
tigung für diesen StB – ebenfalls elektronisch – zu 
erteilen.

• Im Anschluss kann der StB die eBelegdaten abrufen und 
in die elektronische Steuererklärung integrieren.
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Lösungsansätze (vorgestellt von der Bayerischen 
Finanzverwaltung am 02.05.2012)

Ø Lösung 2 – „Freischaltcode FSC“
• Der bei ELSTER registrierte StB stellt online den Antrag 

zum Abruf der eBelegdaten eines bestimmten 
Mandanten.

• Daraufhin erhält der nicht bei ELSTER registrierte 
Mandant einen Brief von der Steuerverwaltung mit 
einem Freischaltcode (FSC), den er an seinen StB
übermittelt. Dadurch wird die Berechtigung erteilt.

• Nach Eingabe des FSC in der Steuersoftware kann der 
StB die eBelegdaten abrufen und in die elektronische 
Steuererklärung integrieren.
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Kritik

Ø Beide Verfahren sind für die Arbeit in der Kanzlei nicht 
geeignet, da

- nur Einzelabruf möglich
- jeder einzelne Mandant muss über ELSTER oder sofern 
er nicht bei ELSTER registriert ist, mit FSC zum Abruf der 
Daten freigeschaltet werden 

- keine Untervollmachten
- kein vollelektronischer Prozessablauf 
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Lösung für den Berufsstand

Ø Zugriff auf die Datenpools mit Hilfe der bei den Kammern 
angesiedelten Vollmachtsdatenbank
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Definition der Vollmachtsdatenbank

Die „Vollmachtsdatenbank“
ist eine Datenbank 

für die Verwaltung von Vollmachten
zur Vertretung in Steuersachen

zwischen
Berufsträger (Bevollmächtigter) und Mandant 

(Vollmachtgeber)
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Beschreibung und Funktionsweise der VDB

Ø Die Berufsträgerdaten sind Stammdaten der Vollmachts-
datenbank, die aus dem Berufsregister der Kammern in die 
Datenbank erstbestückt und laufend aktualisiert werden. 

Ø Nur die Berufsträger haben Online-Zugriff über die SmartCard-
Classic für Berufsträger (= Mitgliedsausweis der Kammer)

Ø Die Mandanten bzw. Steuerpflichtigen können über eine  
Schnittstelle importiert und in der Online-Anwendung  
komplettiert werden.
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Beschreibung und Funktionsweise der VDB

Ø Eingabe und Pflege der Daten nur durch Steuerberater selbst, 
keine Einsichts- und Eingriffsrechte der Kammer (Ausnahme: 
Erlöschen der Bestellung)

Ø Die Pflege der Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank erfolgt 
über eine Online Anwendung durch den Berufsträger.

Ø Die Vollmacht wird mit dem entsprechenden Gültigkeits-
zeitraum angelegt, danach müssen nur noch Änderungen 
erfasst werden.



19

Beschreibung und Funktionsweise der VDB

Ø Aus der VDB werden die erteilten Vollmachten des aktuellen 
Veranlagungszeitraums (VZ) an die Finanzverwaltung 
übermittelt.

Ø Nutzung der Datenbank ausschließlich zum Zweck der 
Adressverwaltung, Zuordnung der Vollmachten und ggf. 
Überwachung der Einhaltung der Kontingente

Ø Zugriff des Steuerberaters auf Daten in Datenpools, die für die 
Steuerveranlagung relevant sind, z.B. Steuerkontenabfrage, 
Lohnsteuerbescheinigungen, Renten, Kapitalerträge, Spenden 
etc.

Ø Die Finanzverwaltung kann Vollmachten in eigener Verant-
wortung überprüfen.
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Aktueller Workflow und Prozessbeteiligte 
des Pilotprojekts Vollmachtsdatenbank

Steuerberater Steuerpflichtiger

Vollmacht erteilen
(in Papierform)

- einmalig -

Win-
Anwendung

Abgegebene Steuererklärungen
- täglich -

Statistische Auswertungen
- wöchentlich / monatlich -

Quoten 
- zu den Stichtagen -

Kammern (hosted by DATEV)

Erstbestückung
- einmalig -

Änderungen
- täglich -

Vollmachten melden 
- täglich -

Kammer-
datenbank

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

StB/StBv

Zentrale
Vollmachtsdatenbank

ELSTER-
Clearingstelle 
Finanzverwaltung

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Vollmachten
pflegen

Online-
Anwendung

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Das Bild  
kann zurzeit 
nicht 
angezeigt  
werden.

*)

*) SmartCard-Classic für Berufsträger

Senden via 
RZ-Komm.
- täglich -
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Lösungsansätze unter Einbeziehung der VDB
(vorgestellt von der Bayerischen Finanzverwaltung am 02.05.2012)

Ø Lösung 3 – „Kammerdatenbank light“ über ELSTER
(Vorschlag Bayern)

• Der bei ELSTER registrierte StB stellt über seine Steuersoft-
ware den Antrag zum Abruf der eBelegdaten eines bestimmten 
Mandanten. Die Authentifizierung erfolgt mit der Kammerkarte 
(= Mitgliedsausweis) des StB.

• Es erfolgt ein Abgleich mit der Vollmachtsdatenbank. Wenn 
dort die Berechtigung zum Abruf der eBelegdaten eingetragen 
ist, werden die eBelegdaten für den StB bereitgestellt. Der 
Mandant muss bei dieser Lösung grundsätzlich nicht tätig 
werden. 

• Zur Risikominimierung werden über eine Zufallsauswahl FSC-
Briefe an Mandanten geschickt (analog Lösung 2).
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Lösungsansätze unter Einbeziehung der VDB
(vorgestellt von der Bayerischen Finanzverwaltung am 02.05.2012)

Ø Lösung 4 – „Kammerdatenbank“ über GINSTER
• Es werden regelmäßig die in der Vollmachtsdatenbank

(VDB) eingetragenen Vollmachten an die GINSTER-
Systeme übermittelt. (GINSTER = System zur Verwaltung der 
Stammdaten der Steuerpflichtigen im Finanzamt) 

• In GINSTER werden die Vollmachten grundsätzlich auto-
matisch gespeichert. Die Vollmachten können aber auch 
vom Sachbearbeiter personell geprüft und ggf. gesperrt 
werden.

• Wenn in GINSTER eine Vollmacht zum Abruf der eBeleg-
daten durch einen StB gespeichert ist, erfolgt eine 
entsprechende Freischaltung bei ELSTER zum Abruf der 
eBelegdaten.

• Es erfolgt regelmäßig eine Rückübermittlung des Status 
der Vollmachten aus den GINSTER-Systemen an die VDB.
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Offene Punkte

Ø Berechtigungsmanagement in der Finanzverwaltung
z.B. Nachweis der Bevollmächtigung: „behauptete Vollmacht“ 
in VDB versus „Papiervollmacht“ oder als „PDF mit elektr. 
Übermittlung an FA“

Ø Erteilung von Untervollmachten an Kanzleimitarbeiter
Ø Bisher noch keine KONSENS-Aufgabenanmeldung, d.h. noch 

keine Beauftragung bzw. Priorisierung
Ø Softwareanpassung bei den SW-Herstellern
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Zugriff auf Datenpools - Denkbare Terminplanung
(vorgestellt von der Bayerischen Finanzverwaltung am 02.05.2012)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Manfred Dehler
Präsident

Steuerberater, vBP, RB


